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                        Sicherheitshinweise zum Sport- und Schwimmunterricht
Liebe Eltern,
wir möchten Ihrem Kind im Sport- und Schwimmunterricht viel Bewegungs- und Erfahrungsraum bieten. Dabei steht vor allem die Sicherheit Ihres Kindes für uns im Vordergrund. Hierfür benötigen die Kinder Ihre Unterstützung, indem Sie bitte folgende Sicherheitsmaßnahmen beachten:

· Die Sportkleidung für den Sportunterricht muss Ihrem Kind ausreichende Bewegungsfreiheit ermöglichen und darf nicht hinderlich sein. Ihr Kind benötigt ein Sport T-Shirt, eine Turnhose und feste Turnschuhe mit heller Sohle. Bitte keine Gymnastikschläppchen. Wichtig: Überprüfen Sie bitte halbjährlich, ob die Turnschuhe Ihres Kindes noch passen. 
Bei fehlender Sportkleidung kann Ihr Kind nicht am Sportunterricht teilnehmen. Gelegentlich besteht die Möglichkeit, mit Sportschuhen aus der Fundgrube auszuhelfen. Diese Möglichkeit ist jedoch begrenzt und nicht verlässlich.
Bei fehlenden Schwimmsachen wird Ihr Kind für die Zeit des Schwimmunterrichts in der Schule betreut. Schauen Sie daher bitte genau, an welchen Tagen Ihr Kind Sport- oder Schwimmbekleidung mit in die Schule bringen muss.
Für den Schwimmunterricht benötigen die Kinder eine Badehose bzw. einen Badeanzug, Badeschlappen, ein Handtuch und -bei langen Haaren- ein Haargummi und eine Badekappe. Vor allem in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, dass Ihr Kind darüber hinaus eine Wollmütze für den Rückweg in der Schwimmtasche hat, da die Zeit am Föhn häufig nicht ausreicht, um die Haare vollständig zu trocknen.
Sollte Ihr Kind unter einem ansteckenden Hautpilz oder Schwimmwarzen leiden, darf es nicht am Schwimmunterricht teilnehmen!
Wenn Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen am Unterricht, aber nicht am Sport-/Schwimmunterricht teilnehmen kann, bitten wir Sie um eine schriftliche Mitteilung.  Es steht Ihnen in diesem Fall auch offen, Ihr erkranktes Kind für den entsprechenden Zeitraum (1./2. Std. oder 5./6. Std.) zu Hause zu betreuen. 
· Gegenstände, die beim Sport behindern oder zu Gefährdungen führen können, insbesondere Uhren, Ketten, Ringe, Armbänder und Ohrschmuck sollten bitte nicht am Sport- oder Schwimmtag getragen werden. Ohrschmuck -wenn er nicht vom Kind herausgenommen werden kann- sollte mit Pflastern abgeklebt sein. Im Einzelfall entscheidet der Sportlehrer oder die Sportlehrerin.
· Lange Haare können im Sport- und Schwimmunterricht die Sicht einschränken oder beim Anwenden von Helfergriffen bzw. beim Hängenbleiben zu Verletzungen führen. Daher benötigen Kinder mit Langhaarfrisuren ein Haargummi, damit sie die Haare zusammenbinden können. Beim Schwimmunterricht ist aus genannten Gründen bei langen Haaren eine Badekappe erforderlich. 
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